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An die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Die Formulare für die Aufstellung der nach§ 40 de? Statut?

die Heff-ri-Naffau'sche land- und forstwirtschaftliche Berussge-
enschaft vom 4. Dezember 1901 oorgeschriebenen Nachweisungen

dir von den vei sicherten Betriebsbeomten der land- und forst-
ltschafllichen BerufSgenofsenschaft empfangenen Beträge an Löhnen

Gehältern werden Ihnen in den ersten Tagen durch die Post
ehen. Sie werdenh erbei auf folgende? aufmerksam gemocht:

Die Nachwelsungen sind in zweifacher Ausfertigung aufzu-
en. In dieselben sind alle pe«sto«»perechttgter» Förster,
walter, Inspektoren pp. aufzuuehmeu, wobei die auf der ersten
te des FoimnlareS enthaltenen Bestimmungen genau zu be-
tu sind.

Sämtliche Angaben« üflen auf die Zeit dom1. Januar 1915
31. Dezember 1915 berechnet sein und dürfen sich nicht alletu
die Bezüge der Wohnsitzgeweindeerstrecken, sondern eS find die

üge von sämtlichen Gemeinden, für welche der betr. Förster pp.
«st tut einzutragen.

Die noch Vorstehendem ausgestellten Nachweisungeu sind mir
zum 15. Dezember ISIS bestimmt einzusenden.

Mesterbmrg, den 24. November 1915.
Der Vorfitzende

de« Sektt »»«vorsta«be» de« Kreise« Westerburg.
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Bekanntmachung
betreffend

Verbot künstlicher Keschwernn» »«« Leder.
Nachstehende Bekauotmachuag wird auf Grund deS Gesetzes
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bzw. auf Grund

bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom5. Nov. 1912
Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli
t hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
jede Zuwiderhandlung, soweit nicht nach den allgemeinen Straf-

tze« höhere Strafen verwirkt sind, mit Gefängnis bis zu einem
re bestraft wird.

8 1.
Die Herstellung künstlich beschwerten Leders, sowie jede künst-

Beschwerung von Leder, insbesondere unter Benutzung von
hum, Magnesium», Blei-, Zinn- und anderen mineralischen
<en, von Glukose, Dextrin, Melaffe und ähnlichen zuckerartigen
ffen, von zuckerhaltigen Appreturen und ähnlichen Mitteln ist
»len.

8 2.
Zgr Fertigstellung von Leder, mit dessen Beschwerung am

e deS JnkrasttreteuS dieser Bekanntmachung bereits begonnen
wird eine Frist bis zum 31. Dezember 1915 gewährt.

8 3.
Die KriegS-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen

llSmtoisterium« in Berlin SW 48, Verl. Hedemannstr. 9/10.
Ausnahme, gestatten. Die Entscheidung muß schriftlich er-
seto.

8 4.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Dezember 1915 in

Frankfurt a. M., den 22. November 1915.
Will. Armeekorp». Stell». Generalkommando

betreffend Höchstpreise«ud Seschlagnatzme»o» Feder.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund deS Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom4. Juni 1851 bezw. auf
Grund des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5.
November 1912 in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung
vom 31. Juli 1914 und des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom
4. August 19,4 (Re chs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17.
Dezember 1914 (Reichs Ge etzbt. S . 516), der Bekanntmachung über
Acnderuna dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs Gef'tzbl.
5 . 25) und vom 23. September 1915 (Reichs Ges.tzbl. S . 603),
der Bekonntmnchung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24- Juni 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 357) und der Bekanntmachung
betreffend Aendernng dieser Bekanntmachung vom9. Oktober 1915
(RetchS-Gesetzbl. S . 645) zur allgemeinen KenntnrS gebracht, mtt
dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmer¬
kung*) obgedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetze, höhere Strafeu angcdrohl sind.

8 1.
Uo« der Kekouutmach««g betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung betroffen wird Leder jeder Her¬
kunft, jeder Tcrbart und jeder ZurichtungSart.

8 2.
HSchstprei«.

a) Der Verkaufspreis des Herstellers oder der Gerbervereinigung
darf den iw § 3 angegebenen Grundpreis nicht überschreite«.

b) Der Verkaufspreis im Großhandel darf den im 8 3 angegebene»
Grundpreis um nicht mehr als drei vom Hundert überschreiten.

c) Der Verkaufspreis im Kleinhandel darf den im§3 angegebene»
Grundpreis um nicht mehr als zehn vom Hundert überschreite».
_ AlS Kleinhändler im Sinne dieser Bestimmung gelten Leder-

Händler, deren einzelne De-käuse an einen Kunden Menge»
von 10 Hälften oder la /j Kernstücken bei Bodenleder oder dem
Werte nach gleiche Mengen bei Oberleder, Abfälle» und an¬
deren Lcderarten nicht überschreiten.

„ JffHt Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Mark wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zuw Abschluß eines Vertrages auffordert, durch de»

die Höchstpreise überschritten werden oder sich zu einem solche» Vertrage
erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(§ 2,3 des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite sckafft, beschädgk oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge¬
genständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für bic Höchstpreise festgesetzt sind, den
zuständige» Beamten gegenüber verheimlicht:

6. wer den nach§ 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlaffenen AuS-
führungsbestimmunaen zuwiderhandelt.

In den Fällen der Nummer1 und2 kann neben der Strafe angeordnet
werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzu¬
machen ist, auch kan« neben Gefängnisstrafe aus Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände herauSzugebcn oder
ste auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu versenden, zu¬
widerhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zerstört, verwendet, verkauft oder ein anderes Beräaßcrungs- oder
Erwerbsgeschäft über ihn abschUeßt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
»nd Pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlaffenea Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.



§ 3

Preistafel füvLedev.

Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Sohlleder
Vacheleder, Brandsohlleder
Vacheleder, Brandsohlleder

. . . Vacheleder, Brandsohlleder
12| Vacheleder, Brands ohlleder
13 Fahlleder
U | Mastkalbfelle
15 Throm-Rindleder (Oberleder) schwarz, stark gefettet (
16 Chrom-Rindleder (Oberl.) schwarz, h" t höchstens 10» H. ,
17 Throm-Rindleder (Oberl.) braun , mit höchstens 10 v. Jp. ,
18 Rindboxleder, schwarz oder feldgrau
1» Mndboxleder, braun oder in anderen Farben
20 Boxkalbleder, schwarz oder feldgrau
21 Boxkalbleder braun oder in anderen Farben
22 Thro mrindbekleidungsleder

Fettgehalt
Fettgehalt

33 Treibriemenleder, kalt geschmiert
24 Treibriemenleder leicht eingebrannt
25 Treibriemenleder, stark eingebrannt

*8

86 vlankleder , schwarz, mit höchsten» 10 v. H. Fettgehalt

2T| Blankleder, schwarz, mit höchstens 10 v. H. Fettgehalt

vlankleder, schwarz, mit höchsten» 10 v. H. Fettgehalt

Blankleder, schwarz, mit mehr al» 10 v. H. Fettgehalt

Vlankleder, schwarz, mit mehr al» 10 v. H. Fettgehalt

vlankleder , schwarz, mit mehr al» 10 v. H. Fettgehalt
Blankleder, farbig , angebräunt oder ungefärbt, mit höchstens 10

30

»4

85

86

83] Blankledn, stnknĝangebräunt oder ungefärbt, mit höchstens 10
vlankleder , farbig ? angebräunt oder ungefärbt , mit höchstens 10

vlanlledn , farbig ? angebräunt oder ungefärbt, mit mehr als 10

Blankle'dtt , farbig ? angebräunt oder ungefärbt, mit mehr al» 10

Blankle'dtt , stirb̂ g? angebräunt oder ungefärbt, mit mehr als 10
v. H. Fettgehalt

AasbrauneS Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragriemen-,
riemenleder, auf der Fleischseite glatt abgezogen)

AaSbrauneS Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragnemen-
riemenleder. auf der Fleischseite glatt abgezogen)

LaSbrauneS Leder (Mantel -, Kochgeschirr-, Tragriemen-,
riemenleder, auf der Fleischseite glatt abgezogen) ,

Leib'

SS Leib

Leib-

Dicke

mindestens
4,5 mm

Form Sorte
II . > in. IV.

Bedeutung der
Zahlen unter il

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

unter
4,6 mw

ganz« oder halbe Häute
Kernstücke

Hälse
Flanken

ganze oder halbe Häute

über 4

3- 4

unter 3

über 4

3—4

unter 3
über 4

Kernstücke

8.50
11,50
6,60
4.50

3—4

unter 3

über 4

3—4

unter 3

über 4

3—4

unter 3

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

11.50
10.50
9,50

8.50
11,50
6
4.50
8,50

11.50
6
4 .50

13.50
13,60
12.50
14
15
18.50
20.50
17.50
19.50
19,50
10,50
9.50
8.50

4l | Patronentaschenleder

P atronentaschenleder

KrauSleder

KrauSleder
unter2

45] Transparentleder

40| TranSparentleder

Fettgarleder

4g| Spalte , für Oberleder oder Gamaschen

Spalte , gemalt

1,8- 2.5

1,8- 2,5

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

2—3 nun

2,5- 4

unter 2,5

2,5- 4,5

oui Sumachgares Helmfutterleder (Schafleder)
51 Lohgare» Schafleder(nicht zuaerichtet)
52 Schafleder (für Schuhe oder Lederwaren zugerichtet und gefärbt)
S3| Lhevrauxleder

Wirb dieH-»t »icht al* forter« §erle*t
l «rf brr Gesgmtprei« der tt»jfl»tu Teile de» für die Haut als
« »», « festgesetzte« Preis »icht übersteige».

' Werbe« halbe Häute. Kernstücke. Fl»»!e »ber Halse»icht«IS
Ga»,e, . so,»er« i» Teile zerlegt öerfaatt, f, darf ber für die»ek¬
le,te» « egeistänbe geforderte« es. « tprei, de» für de, « egcoftauü
,1« GsuzeS festgesetzte» Drei» ebenfalls»icht übersteige».

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze oder halbe Häute
Kernstücke

ganze^Felle

8.50
11.50

9.50
12.50
10.50
13.50

7.50
10.50

8.50
11.50
9.50

12.50
11
15
12
16
13
17
8.50

11.50
9.50

12.50
10.50
13.50
12
16
13
17
14
18

24,50

15

17

11,50

13,50

26

23

7.50
10,50
4.50
3.50

11

6,50
13

Mark für 1 kg
Nettogewicht
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Mark für 1 Lg
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! Mark für 1 Lq
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Maschinenmaß £

6. w
welche im § B Vrilt. 51

«nmerkung . Die festgesetzten Preise für Leber gelten nur für Leber
bester Beschaffenheit. Für Leber geringerer Güte ist demnach nur ein entspre¬
chend niedrigerer Preis angebracht.

Wirb da« Leder in anderer Form al» derm Spalte a der Preistafel
»»»onnten« liefert so darf der berechnete Prei» zu demm der Pieistafel für
ganze ober halbe Häute fcstg-l-gten Preis nur in demselben« -rhältm« stehen
wie der Wert der gelieferten Teile zu dem Werte der ganzen oder halben Haut.

M. ageuf- ßK-v««* »» d Z- tzlAag. bebiagAttg-«.
») Bei beujeutge» Sorte», für »reiche im § 3 « rinbprerse fürd»S

»tlszr«« » «»gegrbe» stob, « utz die Pret»berrch»u«ß nach dem Ge-

»icht erfolgen. Bei denjenigen Sorten, für 3 ~ 6 -
»reift»sch Maß festgesetzt sind, muß der PreiSberech»««g die1« ' «
3 für die betreffende Sorte angegebene Maßeinheit zugrunde gell
tPCfbCH. bic

b) Bei Käufen der amtliche« BefchaffungSstelle« ber Heeres- >°>4 ka
«nb Marineoerwaltung ist für die Mengenfeststellungdie awll
Feststellung in der Berbrauchrstelle, erforderlichenfglls»ach vorßî tau
aer Nachtrocknung bei 10 bi« 15° 6, maßgebend. 1. w

e) Die Höchstpreise schließen die»osten einmonatlicher Lagers rr
ber Beförderung bis »um nächsten Tülcrbahnhgf oder bis »ur I>
sten Anlegestelle de» Schiffe« oder Kahnes sow'e die Kosten» -
Verpackung und der Verladung eiu. Sie gelten für Barzahluvs
Empfang. Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfe« bis zu I
vom Hundert Jahreszinsen über ReichSbankdiSkont hinzugefchm
werde«.

8 5.

Die BeschaffusgSstellen der Heere«- u«d Rari,eber»«l>'
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r 1 kg
-wicht

x 1 kg
ewicht

,tz ermächtigt , im Rahmes ihrer besondere« dienstliche» > «wei«
,sgen für solcher Leder, das «och den Friedensvorschriften berge.
Bt ist, bis zu zehn vom Hundert höhere Preise als die im 8 3
,»gegebenen zu bewilligen.

8 6.
Aefchlagmastme.

a) Die iw § 3 unter Nr . 1 bis 15 eiuschl., 22 biS 47 eioschl.
(Btt unter Nr . 50 angegebenes Lederarten sind, soweit ste fich im
tigeatum, Besitz oder Gewahrsam einer Gerberei, Zurichterei oder
lerbervereiniguna befinden, beschlagnahmt.
b) Die Veräußerung und Ablieferung des nach Buchstabe s. dieses

)«ragraphes beschlagnahmten LederS ist trotz der Beschlagnahme er«
,ubt , wenn die Veräußerung »der Ablieferung entweder auf un¬
mittelbaren schriftlichen Auftrag einer amtlichen BeschoffungSstelle
iec HeereS- oder der Marioeverwaltung oder auf Grund eines von

ir t kx ^ Meldestelle der Kriegs Rohstoff-Abteilung für Leder und Leder-
ldhstoffe ausgestellten FreigadeschetneS und zu höchstens den durch

-lit § 2 bi» 5 festgesetzten Preisen erfolgt.
Anträge um Freigabe sind vom Eigentümer oder Besitzer deS

feschlagnahmtru Leders an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Ab»
^ eiluog für Leder und Lederrohstoffe. Berlia SB. 8, Behrenstr . 46,

» richten.
c) Alle nicht im § 8 unter Nr . 1 bis 15 eiuschl., 22 biS 47

nonnrS linschl. sowie unter Nr . 50 genannte« Lederarteo unterliegen keiner
^ ferfüaungsbeschränkung.

- Bei den im § 8 mit r Nr . 1 bis 15 einschl., 22 biS 47 ein-
ir 1 kg chl. sowie unter Nr . 50 genannte» Lederarten ist die Beschlagnahme
l-wicht „tt Ablieferung an die amtliche Beschaffungsstelle der HeereS-
- »ber Marineverwaltung , oder mildem Empfang des FreigabeschcineS

ür die betreffenden Ledermenge erloschen.
8

Iurückhalte « von KorrSte« .
Bei Zurückhaltung von Vorräten ist die Enteignung sofort zu

zewärtigen.

Ivkrafttrete « .
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Dezember 1915 i«

ßraft.
Frankfurt a . M ., den 22. November 1915.

Stellv . Generalkommando . XVlil . Armeekorpsiir 1 kg
>gewicht

[ürl q
linenma

Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise von Mrotzviehhänte«

und Kalbfelle « .
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge.

etzeS über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 bzw. auf
>und de« Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5.
ov. 1912 in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
1. Juli 1914 und de« Gesetze- , betreffend Höchstpreise vom 4.
iuguft 1914 (Reichs T setzbl S . 339) in der Fassung vom 17.
ez. 1914 (ReichS-Geietzbl. S . 516) . der Bekanntmachung über
klideinog dieses Gciltz' s vom 21. Januar 1915 (Reichs Gesetzbl.

25 ). der Bekanntmachung vom 23. Sept . 1915 (ReichS-Gesetzbl.

!lmaß

irr 1 kg
jewicht

ir^ ^ qwS. 603 )*) sowie aus Giund der Bekanntmachung gegen übermäß 'ae
' ' . lreiSstetgerung vom 23 . Juli 1915 (ReichS-Gesttzbl. S . 467 ) **)

' ur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem B ' merken, daß Zu-
»tderhandluogen gegen diese Bekanntmachung gemäß de» in der Anmer«
ung abgedruckteo Bestimmungen bestraft werden, sofern nicht nach
ic« allgemeines Strafgesetzen höhere Strafe « angedroht sind.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
ehntausend Mark wird bestraft:

1. wer die festgetzte» Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert , durch den

Höchstpreise überichritten werden, oder sich zu einem solchen Vertrag er¬
bietet ;

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (8 2 und 3 deS Ge¬
setzes betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder
zerstört;

„ , „ 4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Gegen-
ir 1 9 ? ständen, für die Höchstpreise fcftgctzt sind (8 4 deS Gesetzes, betreffend
nenmatz Höchstpreise) nicht nochkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind, den
3 Gill zuständigen Beamten verheimlicht; _ , ,

bie i» 6- wer den nach 8 5 deS Gesetzes, betreffend Höchstpreise erlaffenen AuSfüh-
„.(4 rungSbestimmungen zuwiderhandelt-

(iDe fitn In den Fällen Nr . 1 nnd 2 kann neben der Strafe angeordnet werden,
lofe die Verurteilung auf Kosten deS Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist;

neres » >"ch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechteerkannt

V 21 **) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
u) DOiDTfcbtttaufenb Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

" t . wer für die Gegenstände des täglichen Bedarfs , insbesondere für Nah¬
rung »- und Futtermittel aller Art , für rohe Naturerzeugnisse , Heiz- und
Leuchtstoffe, sowie für Gegenstände des Kriegsbedarfs Preise fordert,
die unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse, insbesondere
der Marktlage , einen übermäßigen Gewinn enthalten oder solche Preise
sich oder einem andern gewähren oder versprechen läßt;

2. wer Gegenstände der unter Nr . 1 bezeichneten Art, die von ihm zur
Veräußerung erzeugt oder erworben sind, zurückhält, um durch ihre Ver¬
äußerung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen;

3. wer, um den Prei » für Gegenstände der unter Nr . 1 bezeichneten Art zu
steigern, Vorräte vernichtet, ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen
rinschränkt oder andere unlautere Machenschaften vornimmt;

Lngerxi
I zur »I
Kosten1
zahluvz
l zu I
«geschl«

-crwal!»

4. wer au einer Verabredung oder Verbindung teilnimmt, die eine Handlung
der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art zum Zwecke hat.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob ste dem
Verurteilten gehören oder nicht. Ferner kann angeordnet werden, daß die
Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen sei.

Neben Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

8 1.
Kv « dev Kekirnntmach « «- betreffen * Gegenstände.

Von dieler Bekanntmachung betroffen werden alle Großvieh«
häute und Kalbfelle, die (als vollständige Haut oder vollständiges
Fell ) mindestens folgendes Gewicht hoben:

grün . 10 kg,
salzfrei . 9 „
trocken. 4 „

(Die Beschlagnahme, Behandlung, Verwendung und Melde¬
pflicht dieser Großviehhäute und Kalbfelle ist durch die Brkanst»
machung Nr . Ch. II. 111/10 . 15. K. R . SB. geregelt.)

a § 2.Höchstpreis.
Der von der DerteilungSstelle (Kriegsleber Aktiengesellschaft)

für die im § 1 bezeichneten Großviehhäute und Kalbfelle zu zahl,
ende Press darf den im 8 3 festgesetzten Grundpreis «bzügltch
der im § 6 vorgeschriebeuen Abzüge nicht übersteigen.

Der Höchstpreis ist je nach Herkunft, Gewichtsklaffe. Gatt ««».
Schlachtung und Beschaffenheitverschieden.

Grundpreis und Abzüge müssen an« den an die VerteilungS«
stelle (Kriegslcdrr Aktiengesellschaft) gelangendes Rechnungen er.
sichtlich sein.

Anmerkuni : SS Ist dringend IN beichten dag der teftgeketzt« Höchstpreis derjenige Preis Ist
den die Berteilungistelle (Nriegsleder Aktiengesells » - st> höchsten » bezahlen darf . Bei den gemäß
der Bekanntmachung Ch . II - 111/10 . 15. fl SÄ. H erlaubten BeräußcrungSgeschäften über Häute
und Felle müssen deshalb die im 8 s festgesetzten Grundpreise je nach der LicferungSstufe entsprechend
niedriger »» gesetzt werden . Die im 8 S bestimmten Abzüge sind I» allen Lieferungsstufe « voll zu
rechnen.

Bei ZwangSenteignungen ist zu gewärtigen , daß al ! UebernahmepreiS höchsten » der¬
jenige Preis bewilligt wird , den der Enteignete bei einer gemäß der Bekanntmachung Cd - II . 111
10  15 St 8* 81 erlaubten Veräußerungerzielt habe» würbe.

8 3.
Srnndprei «.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:

Be i Gefälle von

Klaffe 1
für 1 kg
Grüngewicht

Mark

Klasse 2
für 1 kg
Grüngewicht

Mark

Klasse 3
für 1 kg

Grüngewicht
Mail

Bullen:
unter 30 kg. 1,95 1.80 1,60
30 biS 40 kg. 1,90 1,65 1,40
über 40 kg. 1,60 1,40 1,20

Och se o:
unter 30 kg. 2,20 2,00 1,80
30 biS 40 kg. 2,10 1.90 1,70
über 40 kg. 1.90 1,70 1,50

Kühen:
unter 30 kg. 2.40 2.15 1.95
30 b'S 40 kg. 2,35 2.05 1.85
über 40 kg. 2.00 1,80 1,60

Rindern:
unter 30 kg. 2,55 2.30 2,10
30 b S 40 kg. 2,40 2.15 1,90
über 40 kg. 2.05 1,80 1,60

Fressern : . 1.60 1,60 1.60
Kälbern . 2,65 2,40 2,20

§4.
Klasseueisteilung de« Gefalle «.

Zur Klasse 1 gehört : DaS Gefälle au» sämtlichen Länder»
südlich ves MainS . außerdem von der Rheinprovinz auS den Re¬
gierungsbezirken Coblenz und Trier , aus dem Fürstentum Birken«
seid, auS der Rüeinpfalz, Elsaß-Lothringen mit Ausnahme der
Kreise Metz und Diedenhofen, Provinz Hessen-Nassan, dem Groß.
Herzogtum Hessen, den sämtlichen thüringisches Staaten , dem König»
reich Sachsen, dem Fürstentum Anhalt und von der Provinz Schle¬
sien aus Regierungsbezirken Liegnitz und BreSlau.

Zur Klaffe ll gehört daS Geiälle aus dem Rheinland mit
Ausnahme der Regierungsbezirke Coblenz nnd Trier , Westfalen , de«
Fürstkntümera Lippe, Schaumburg-L ppe und Waldeck. Großherzog¬
tum Oldenburg , Provinz Hannover, Herzogtum Braunschwei «. den
Freien Reichsstädten Bremen, Hamburg. Lübeck, au» Schleswig-
Holstein, den beiden Großherzoglümern Mecklenburg, den Pl vvinzen
Pommern , Brandenburg und Sachsen sowie aus den Kreises Metz
und Diedenhofen.

Zur Klaffe Ul gehört daS Gefälle auS den Provinzen West-
und Ostpreußen, Posen und von Schlesien aus dem RegierungSbe«
bezirk Oppeln.

Maßgebend für die Klassenzugehörigkeit ist der Schlachtort,
sofern daS Gefälle von einer am Schlachtort heimischen Raffe
stammt , andernfalls daS Land, in welchem die betreffende Raffe
heimisch ist.

t



15.
K-fchuff-utzeit de« « ifSUi*.

Lik Grundpreis? (§ 3) gelten nur für Gefälle, da« den «ach.
steheudeu vediuguugen entspricht: ^ ^ .

L) das Gefälle muß fleischfrei, ohne vorn und Knocheu. ohue
Maul (der Kalbfellen die ganze Kopfhaut»omittelbar hinter
den Ohren abgeschnitteu), ohne Echweifbein, jedoch« rt Schweif-
haut und mit Schweifhaare«, ohne Klauen (oderhalb der
Hornteile gerade abgeschnitteu) abaeschlachtet sein;

d) dat Gefälle muß in einem öffentliches Schlachthaus unter
KontroSe einer HäuteverwertungSvereiniguu« (Innung) ab,e-
fchlochtet uud von einer solchen übernomwe» worden sein;

c) dar durchW'e,e» ermittelte Gewicht muh io nnverlöschlicher
Schrift (». B. auf einer an der Haut befestigten Blechmarke
oder durch Stempelaufdruck) vermerkt fein.

§ 6 .
&l»f&ge nw « raabProt «.

Der Höchstpreis ist um de« Gesamtbetrag der nach den fol-
«enden Bestimmungen zu bercchnendeu Abzüge niedriger als der

^ »)̂ für"sefLlle, dar nicht in einem öffentlichen Schlachthaus un¬
ter Kontrolle einer HäuteverwertungSvereiaigmig (Innung)
geschlachtet und von einer solchen übernommen worden ist.

um 5 Pfg. für da» Kilogramm;
d) für Gefälle, besten Gewicht nicht zweiselsfrei(8 5 c) festge-

stellt»nd erkennbar gemacht,
u» 5 Pfg. für da« Kilogramm;

für leichte Beschädigung Fehler F̂ehler*) im Abfall) um
2.00 WM. für die Haut von 25 kg  und darüber.
1.00 „ für die Haut unter 25  kg «nd da» Kalbfell;

für schwere Beschädigung(Fehler*) im Kern) um
3.00 SM. für die Haut von 25 Lg und darüber.
1.50 „ für die Haut unter 25 kg und LoS Kalbfell;

für leichte uud schwere Beschädigu», zusammen um
5.50 SM- für die Haut voa 25 Lg uvd darüber,
2 .50 „ für die Haut unter 25 kg »nd das Kalbfell;

für Engerlinge(bi« 5 sichtbare) um
4.00 SM. für die Haut von 25 Lg und darüber,
2 0̂0 , für die Haut unter 25 kg «od daS Kalbfell;

für Schubhäute(Häute mit Rarbengesch"üren, Warzen oder
mehr als 2 Löchern oder 3 liefen Kerben oder mehr al»5

sichtbaren Engerlingen) um 30 Pfg. für d-SKilogramm
Grüngewicht;

c) »ei abweichender Schlachtungrart vermindern sich die Grund-

«esttudheitopflegeLei Beurlaubte».
Im Jutereste ihrer etaeuen Gesunvbeit uud d< 'Ihrer̂ Angr-

horigen sind alle von der Ostfront beurteilten HeereSaugehörige,
anzuweifen. sofort bei der zuständigen Militär- (oder OrtSbehördr
an ihrem Aufenthaltsort Meldung zu erstatten, wenn bei Ihne»
Srkrankungsmerkmale wie Durchfall, Erbrechen oder dergl. auftre-
teu.

Kerliu » den 7. Oktober 1915.
Da« Krieg- mtuistertum.

A« die Ortspottzeikehörde » de» Kreise«.
Abdruck zur Beachtung.
Westerburg , den 23. November 1915. Der Kaudrat.

Für Schlachtung
bet Häuten
über 30 kg
für 1 kg

Pfg-

bet Häuten
biS 30 kg
für 1 kg

Pf«.

bei Fresser-
häuten und
Kalbfellen
für 1 kg

Pfg.
mit Maul und mit Horn 10 6 4
»it Maul uud ohae Horn 4 2 2
mit Klaue» . . . . 7 6 5
ohne Schweifhaare. . 1 1 1

zu verdoppeln.
») Schnitt, Kette »der Loch. Geschwür, Faulstell«.

§ 7.
Aatzluugadediugu»«-«. ^ .

Nie Höchstpreise schließen die Koste« der Salzung und ein-
monatlicher Lagerung, ferner die Kosten der Beförderung bis zum
nächsten Güterbatznhof oder bis zur nächste« Anlegestelle des Schis-
fe» »der «ahne» und die Kosten der Verladung ei» und gelten für

Barzahlung.^ Aufpreis gestundet, so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlage, werden.

8 8.
Zurückhalten vo« D«rrSte».

Bei Zurückhaitu na von Borräten ist sofortige Enteignung zu
höchstens deu gemäß8 2. fünfter Absatz, für d,e betreffende Lik-
ferungSftufe in Bttrachl kommende» Preisen zu gewärtige».

8 9.
Ausnahmen.

Die AriegS-Rabstoff.Abteilurg d»S Königlich Preußischen
KrirgsministeriumS, Berlin SW . 48. Verlängerte Heddmaunstraße
10. kann Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Bekanntmachung
gestatten. Die Entscheidung muß schriftlich erfolgen.
1 § 10.

Jukrafttrete «.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem1. Dezember 1915 in Kraft.

Frankfurt a . M .. den 27. November 1915.
KteUvertrrteuke » «eueralkorumau »- . 18.  A rmeekorps.

In dem Gedöst deS Josef Diefenbachi« Billmar ist die
Maul- und Klauenseuche amtlich festgestellt worden.

Weilkurg, de« 22. November 1915.
Der ASrrigUche Kaudrat.

Betr. : Wagengestellungsverbot.
Unter Beziehung auf den Erlaß vom1. 11. 15 IHb IVa Nr

22797 betr. Aufhebung des Heiiansfuhrverbots vom 21.
8. 15 IUb Nr. 18179/7936 wird zur Vermeidung etwaiger Miß-
verstindniffe erläuterud mitgeteilt, daß hierdurch auch die
WagengestellunaSverbote vom 24. 2.  15 IVa Nr. 3967 und vom
1. 8. 15 IHb IVa Nr. 16 566 als aufgehoben zu betrachten sind

Frankfurt a . M ., den 5. November 1915.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
Von feiten deS stell». Generalkommandos

Der Chef des Stabes : de G raoff,  Generalleutnant.
Auf Beschluß des BundesrakS findet iw Deutschen Reiche an,

1. Dezember 1915 die planmäßige Viehzählung statt. Sie erstreckt
fich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine und Ziegen.

Bei der Ausführung dieser für da« Vaterland wichtigen Er.
Hebung wird auch diesmal wieder auf die entgegenkommende Mit¬
wirkung der selbständigen Ortseiuwohner bei der Austeilung, Aus
fülluag und Wiedereinsammlung der Zählpapiere gerechnet. Ohne
diese Mitwirknrg kaun die Zählung in der zur Erfüllung ihre«
Zwecke notwendigen gründlichen Weise nicht zustande kommen.

Bisonder? aber erwarte ich von den dem Regierungsbezirke
angehörenden Gfmeiodebeamten uud Lehrern, daß sie auch»ieSmal
wieder den mtt der Ausführung des ZählgesLäitS beauftragteo
Behörden ihre Beteiligung und Unterstützung nicht versag« werden.
Sollte infolge Einberufungen zum Heeresdienst eS iu einzelnen Ge¬
meinde» uicht möglich fein. Zähler zu gewinnen, so werden sich
wohl auch geeignete weibliche Personen finden lasten, die bereit
sind, sich dem Zählgeschäfte zu unterztehen.

Um der unter der Bevölkerung immer wieder auftreteoden irr¬
tümlichen Annahme, daß die Viehzählungen zu steuerlichen Zwecken
erfolgen, eatgegenzutrcteo. weise ich ausdrücklich darauf hin, daß
die Angaben in den Zählerkarten keinerlei steurlicheu, fooderu
lediglich statistische» Zwecken dieoeu.

Wiesbaden, 17. November 1915.
Der Stegierungs -PrSsiveut . vo» Meister.

Danksagung.
Für die bewiesene Teilnahme anlässlich

des Hinscheidens unseres lieben Sohnes Willi
herzlichen Dank.

Familie Busch.
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Kaffee , Tee und Kakao
sind unübertroffen an Feinheit

und Ausgiebigkeit. 544o
Alleinverkauf für Westerbnrj

Hans Bauer,
Kolonialwarenhandlune.
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sind vorrätig in der
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2 tüchtige IklldimlschliMchk Arbeiter
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6411  Schneider , Hof Dapprich.
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